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Sehr geehrter Herr Semsrott, 

HAUSANSCHRIFT 

All-Moabit 140 
1 0557 Berlin 

POSTANSCHRIFT 

11014 Berlin 

TEL +49 30 18 681-11519 
FAX +49 30 18 681-55038 

IFG@bmi.bund.de 
www.bmi.bund.de 

mit Mail vom 12. April2019. beantragen Sie beim Bundesministerium des lnnern, für 

Bau und Heimat auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) um Mittei

lung 

der Namen der Organisationen, die das BMI im Rahmen des Haber-Verfahrens seit 

2004 zur Oberprüfung ans Bundesamt für Verfassungsschutz weitergeleitet hat. 

Die Bundesregierung hat auf eine entsprechende parlamentarische Anfrage am 05. 

April2019 dem Deutschen Bundestag insgesamt zur Kooperation zwischen Bundes

ministerien und dem Bundesamt für Verfassungsschutz zwecks Überprüfung zivilge

sellschaftlicher Projekte berichtet (BT-Drs. 19/9152). ln ihrer Antwort zu Frage 3 die

ser Anfrage hat die Bundesregierung mitgeteilt, dass Statistiken, die eine Quantifizie

rung oder Qualifizierung der in Rede stehenden Kooperation zuließen, nicht geführt 

werden. Da das BMI Teil der Bundesregierung ist, schließt diese Aussage mithin 

auch dieses Ressort ein. 

ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT lngeborg-Drewitz-AIIee 4, 10557 Berlin 
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Aus tatsächlichen Gründen kann deshalb dem IFG-Antrag nicht entsprochen werden. 

Selbst wenn solche Informationen vorlägen, wäre ein auf deren Herausgabe gerich

teter IFG-Antrag gern.§ 3 Nr.8 IFG abzulehnen. 

Der Anspruch auf Informationszugang besteht nach § 3 Nummer 8 IFG u.a. nicht ge

genüber den Nachrichtendiensten. Einzige Voraussetzung des Eingreifens der Aus

nahme des§ 3 Nummer 8 IFG ist hiernach, dass die begehrte Information die Tätig

keiten der Nachrichtendienste betrifft (vgl. auch zum Folgenden Schirmer, in: Gers

dorf/Paal, Kommentar zum Informations- und Medienrecht, § 3 IFG Rn. 195 ff). Ins

besondere ist es weder erforderlich, eine Geheimhaltungsbedürftigkeit konkret zu be

gründen (BVerwG, Urt. v. 22.03.2018, 7 C 21/16) noch darzulegen, ob und inwieweit 

das Bekanntwerden der begehrten Information nachteilige Auswirkungen auf die Auf

gabenwahrnehmungder Behörde hätte (vgl. auch OVG Münster, Urt. v. 05.05.2017, 

15 A 1578/15). Um dem Schutzzweck der Norm gerecht zu werden, können sich auf 

die Bereichsausnahme zudem nicht nur die Nachrichtendienste selbst, sondern auch 

andere staatliche Stellen berufen, bei denen entsprechende Informationen vorliegen 

(Urt. v. 26.02.2016, 7 C 18/14). 

Im Einzelnen : 

Der Antrag knüpft an das so bezeichnete Haber-Verfahren an. Dabei handelt es sich 

um ein Rundschreiben des BMI, mit dem allen Ressorts das Angebot unterbreitet 

wurde, im Vorfeld insbesondere von Förderentscheidungen auch ggf. vorhandene In

formationen des BN beizuziehen. Das Rundschreiben sieht hierfür ein gestuftes Ver

fahren vor: die Ressorts sind eingeladen, zunächst anhand der ihnen zugänglichen 

offenen Quellen (einschließlich der im Netz veröffentlichten Verfassungsschutzbe

richte des Bundes und der Länder) sich die aus ihrer Sicht notwendige Klarheit über 

zur Förderung anstehende Organisationen zu verschaffen. Erst wenn dies nicht mög

lich ist ,vor allem aber, wenn eine solche Prüfung Fragen hinsichtlich einer Verfas

sungsschutzrelevanz auslöst, können die Ressorts das BN ansprechen. 

Das BN wird damit im Ergebnis nur mit solchen Organi~ationen befasst, bei denen 

nach verständiger Würdigung des Einzelfalls eine Verfassungsschutzrelevanz nicht 

ausgeschlossen werden kann. Eine systematische Zusammenstellung solcher Orga

nisationen (dies gilt erst recht bei dem angefragten Zeitraum von mehr als 15 Jahren) 

eröffnet damit tiefgreifende Einblicke in das tatsächliche Beobachtungsspektrum des 

BN. 

Der Verfassungsgesetzgeber hat das BN durch Art.87 Abs.1 S.2 GG bewusst als 
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geheimen Nachrichtendienst ausgestaltet; Es liegt in der verfassungsrechtlich ge-
wollten und einfachgesetzlich weiter ausgeformten Natur eines solchen Dienstes, 
dass er in seiner konkreten Aufgabenerfüllung für das jeweilige Gegenüber unkalku-
lierbar sein muss. 
Der IFG-Antrag versucht, dieses unverzichtbare Element der Funktionsfähigkeit des 
BN mindestens teilweise außer Kraft zu setzen, weil er tatsächlich auf die Offenle-
gung konkreter Beobachtungsfelder zielt. Käme man der Forderung nach, würde dies 
im Ergebnis die Funktionsfähigkeit des BN schwerwiegend beschädigen und damit 
unvertretbare Risiken für die gesamtstaatliche innere Sicherheit erzeugen. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Bundesministerium 

des lnnern, für Bau und Heimat (BMI), erhoben werden. Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Nieder-

schrift beim Bundesministerium des lnnern, für Bau und Heimat, Alt-Moabit 140 in 10557 Berlin, oder elektro-

nisch 

1. mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen durch E-Mail, an die E-Mail-Adresse Post-

stelle@bmi.bund.de, oder 

2. durch eine De-Mail mit der Versandart nach § 5 Absatz 5 des Oe-Mai I-Gesetzes an die 

De-Maii-Adresse Poststelle@bmi-bund.de-mail.de 

erklärt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

██
███

Hinweis zum Datenschutz 

Bei der Bearbeitung wurden bzw. werden von Ihnen personenbezogene Daten verarbeitet. 

Welche Daten zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage verarbeitet werden, ist abhängig von 

Ihrem Anliegen und den konkreten Umständen. Weitere Informationen hierzu und über Ihre Be-

troffenenrechte finden Sie in der Datenschutzerklärung https://www.bmi.bund.de/DE/service/daten-

schutz/datenschutz node.html des Bundesministeriums des 


